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Anfragebeantwortuns 

- In der Sit~'ung des Nationalrates vom la.Jänner 1956 haben die 

Abg. K"a ri d u t, s c 11 Und Genossen eine Anfrage e~~ebracht. iD. wel,cher um Mit ... 

teilung über e1nenVeruntreuungsfall an der Bundesanst.lt für caemische und pharma~ 

zQut!ache Untersuchungen sowie um Mitteilung ersucht wurde, ob der Sozlalminister 

bereit istt gegen die Täterin und gegen andere Bedienstete seines Ressorts einzu­

sehreiten, d ie ~ich alle~a.lls mitschuldig gemacht _ haben. 
. " 

In Beant'l'tGriUltf der Anfrage -teilt Bundesmini$t.tur 8o~ia,le Verwa.ltung 
Pro k s c h f~lBeft4e •• itc 

Eine an der oberwa1ultenA.nstalt in Verwendung$8atandene Vertragsbedienste~ 

te, zu deren Aufgaben die FUhrun& der Xassengeschäfte 4er AMt.a.lt gehörte, unterna.hm 

am 13.NoveJDber 1955 aus einem ... wie es ~unächst schien ... verhältl"lismä,ssig gering ... 

füg~en dienstlichen Anlass eil"len Selbstmordversuch. Für die Annahme, dass dieser 

Selbstmordversuch leq1$'lich fingiert worden sei, geben die Umstände des Falles, wie 
eine gewissenhafte tlberprüfung ergeben hat, keinen Raum. 

Auf Grund eines schriftlichen Geständnisses der Bediensteten und der dArauf­
hin durchgeführten'Kassen- und Rechnungsprüfung wurde festgestellt, dass sie einen 

Teil der ihr anvertrauten Gelder im Gesamtbetrage von S 17.706,78 sichunrechtmässig . 

a.ngee~gnet hatte. Anhaltspunkte für eine Mitschuld anderer Bediensteter wurden nicht 

gefunden. Die Täterin wurde sofort fristlos entlassenr von der Erstattmig e~er 

Strafanzeige konnte,AbstaJ;ld genommen werden, da. ihr aue folgenden Erwägu,ngen die Be­

sti~ des § 187 Abs.l des Strafgesetzes zugute kam. 

Die Bedienstete war gemiss § lSides Strafgesetze' (Amtsveruntreuung) ~ 

nicht gemä~s § 101 des Strafgesetzes (Mtabrauch de~ Amtsg~walt) - saoht!llig geworden; 

Nach der Judikatur ist, § 181 StG. lex speo1a.lit:l gegenüber § 101 StG. 1U1d geht letzte­

rem vor; daher begeht der öffentlioh Bedienstete, . der sioh ein ihm von Amts wegen, 

anvertrautes Gut widerrechtlich aneignet, das VerQl'echen nach § lel StG., während das . 

Verbrechen des Amtsm1ßbra.uches nur unter bestimmten weiteren Voraussetzungen (wider­

rechtiiche Ausübung sonstiger Amtsbefu8nisse zwecks Schadenszufügung) ~orliegt, die 
in dem vorliegenden Falle nicht gegeben waren., Die von der Titerin in del"l Aufzeich­
nungen der Anstalt zur Verschleierung der Veruntreuungen vorgenommenen Manipulatiol"lel"l 
stollen keine solche widerrechtliche Ausübung sonstiger Amtsbefugnisse zwecks Sebs-
donszufUgung, sondern eine Deckungshandlung und damit eine straflose~achtat dar. Die­
se Abgrenzung zwischen den ,heiden Straf tatbeständen ist von besonderer Wic~igkeit. 
vetl bei dem Verbrechen der Amtsveruntreuungdem Täter der Strafausscl'Q.iessungsgrund 
der tätigen Reue (§ 187 StG.) zugute kommt, nitht aber bel dem Verbrechen des Amts ... 
mißbraUChes. Im dem vorliegenden Falle waren die Voraussetz~en für den Eintritt 
des erwähnten Strafausschliessungsgrundes gegeben. 

Die Behauptung. dass in dem vorliegenden Falle aUS anderen als sachlichen 
GrUnden gehandelt wurde, muss daher entschieden zuriickgewiesen werden, 

Bei der gegebenen SaChlage war kein Anlass zu weiteren Massnahmen gegen die 
bcreit~, aus dem Bundesdiell:st ausgeschiedene Täterin, noch besteht eil"l Grund, gegen . 
and.ere Bedienstete einzuschreiten. .' ' 

. Ich ha.be AnweisW2$'gegeben, in Hinkunft dem Interesse der Öffentliälkeit an 
einer tatsachengetreuen Berichterstattung in der Presse entsprechende Aufmerks8:l1lkeit 
zu sohenken., , .... ~ ... 
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